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Änderung Baureglement 
 
Die Änderung besteht aus: 
• Änderung Baureglement  
 
weitere Unterlagen: 
• Erläuterungsbericht 
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Auszung aus dem Baureglement (Änderungen rot) 

Anahng 5 Zonen für öffentliche Nutzung 

Zonen für öffentliche Nutzung ZöN (Art. 19, Bestandteil der baurechtlichen 
Grundordnung gemäss Art. 1) 
 
Gstaad unverändert 
 
Saanen 
 

 Bezeichung Zweckbestimmung Art und Mass der Nutzung 

Gestaltungsgrundsätze 

ES 

A30 – 

A31 

Unverändert 

 

A 32 Kirche, 

Kapelle, 

Pfarrhaus und 

Friedhof 

Kirche mit 

zugehörigen 

Nebenbauten und 

Anlagen 

Zweckgebunden Erweiterung und 

Erneuerung unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Gestaltung. Im Pfarrhaus 

ist das Wohnen für Ortsansässige als 

Nebennutzung zulässig. Für den 

Grenzabstand und die Gesamthöhe 

gelten die Bestimmungen der 

Kernzone K. 

II 

A 32 A – 

A 49 

unverändert 

 
 
Schönried unverändert 
 
Saanenmöser unverändert 
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Genehmigungsvermerke 

Publikation im amtlichen Anzeiger vom ... 

Öffentliche Auflage vom ... 

  

Einspracheverhandlungen vom ... 

Erledigte Einsprachen ... 

Unerledigte Einsprachen ... 

Rechtsverwahrungen ... 

  

Beschlossen durch den Gemeinderat am ... 

  

Namens der Einwohnergemeinde ... 

Der Präsident  
 
 

 
................................................. 
Toni von Grünigen 

Der Verwaltungsdirektor 
 

 
 

................................................. 
Markus Iseli a. i.  

 
Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV am  

 
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt 
 
Ort und Datum ................................................. 
 
 
 
................................................. 
Markus Iseli a. i.  

 
 
Genehmigt durch das Kantonale Amt für  
Gemeinden und Raumordnung 

 


